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möglichkeiten besondere Herausforderungen mit sich bringt,
mit denen sie ohne die weitere Zusammenarbeit und Unter-
stützung der Sonderorganisationen und anderer Organisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen nur schwer fertig
werden können,

sowie betonend, dass es wichtig ist, die zur Finanzierung
umfangreicherer Hilfsprogramme für die betroffenen Völker
erforderlichen Mittel zu beschaffen, und dass in dieser Hin-
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10. ersucht die Sonderorganisationen und die anderen
in Betracht kommenden Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, Informationen bereitzustellen über

a) die Umweltprobleme, denen sich die Gebiete ohne
Selbstregierung gegenübersehen;

b) die Auswirkungen von Naturkatastrophen, so etwa
von Hurrikanen und Vulkanausbrüchen, und anderen Um-
weltproblemen, wie der Erosion der Strände und Küsten so-
wie von Dürren, auf diese Hoheitsgebiete;

c) Mittel und Wege, wie diesen Hoheitsgebieten bei
der Bekämpfung des Drogenhandels, der Geldwäsche und an-
derer illegaler und krimineller Aktivitäten geholfen werden
kann;

d) die unrechtmäßige Ausbeutung der Meeres- und
sonstigen natürlichen Ressourcen dieser Hoheitsgebiete und
die Notwendigkeit der Nutzung dieser Ressourcen zum Vor-
teil ihrer Bevölkerung;

11. empfiehlt den Leitern der Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht kom-
menden Regionalorganisationen konkrete Vorschläge zur
vollständigen Durchführung der einschlägigen Resolutionen
der Vereinten Nationen auszuarbeiten und diese Vorschläge
ihren Leitungsgremien und beschlussfassenden Organen zu
unterbreiten;

12. empfiehlt außerdem den Sonderorganisationen
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten Na-
tionen, auch künftig auf den ordentlichen Tagungen ihrer Lei-
tungsgremien die Durchführung der Resolution 1514 (XV)
der Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolu-
tionen der Vereinten Nationen zu prüfen;

13. erinnert an die Verabschiedung der Resolution
574 (XXVII) vom 16. Mai 1998126 durch die Wirtschaftskom-
mission für Lateinamerika und die Karibik, in der die Schaf-
fung der notwendigen Mechanismen gefordert wurde, die es
ihren assoziierten Mitgliedern, namentlich den Gebieten ohne
Selbstregierung, ermöglichen, im Einklang mit der Ge-
schäftsordnung der Generalversammlung an den Sonderta-
gungen der Versammlung zur Überprüfung und Bewertung
der Umsetzung der Aktionspläne der Weltkonferenzen der
Vereinten Nationen, an denen diese Gebiete ursprünglich als
Beobachter teilgenommen hatten, sowie an der Arbeit des
Wirtschafts- und Sozialrats und seiner Nebenorgane teilzu-
nehmen;

14. ersucht den Vorsitzenden des Sonderausschusses
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völ-
ker, in diesen Fragen auch künftig engen Kontakt zum Präsi-
denten des Wirtschafts- und Sozialrats zu wahren;

15. erinnert daran, dass die Sekretariats-Hauptabtei-
lungen Presse und Information und Politische Angelegenhei-
ten im Benehmen mit dem Entwicklungsprogramm der Ver-
einten Nationen, den Sonderorganisationen und dem Sonder-
ausschuss ein Informationsblatt über die den Gebieten ohne
Selbstregierung zur Verfügung stehenden Hilfsprogramme
veröffentlicht haben, das für die Entkolonialisierungs-Web-
site der Vereinten Nationen aktualisiert wurde, und ersucht
darum, dass es auch künftig aktualisiert und weit verbreitet
wird;

16. begrüßt die anhaltenden Anstrengungen des Ent-
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen bei der Wah-
rung enger Verbindungen zwischen den Sonderorganisatio-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten
Nationen, namentlich der Wirtschaftskommission für Latein-
amerika und die Karibik und der Wirtschafts- und Sozialkom-
mission für Asien und den Pazifik, und bei der Gewährung
von Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung;

17. ermutigt die Gebiete ohne Selbstregierung, unter
anderem mit Hilfe der in Betracht kommenden Sonderorgani-
sationen Maßnahmen zur Schaffung und/oder Stärkung von
Institutionen und Politiken zu ergreifen, die auf die Vorberei-
tung auf Katastrophenfälle und deren Bewältigung ausgerich-
tet sind;

18. ersucht die jeweiligen Verwaltungsmächte, wenn
angebracht und im Einklang mit den einschlägigen Resolutio-
nen und Beschlüssen der Vereinten Nationen, namentlich den
bestimmte Hoheitsgebiete betreffenden Resolutionen und Be-
schlüssen der Generalversammlung und des Sonderausschus-
ses, die Teilnahme ernannter und gewählter Vertreter der Ge-
biete ohne Selbstregierung an den einschlägigen Tagungen
und Konferenzen der Sonderorganisationen und anderen Or-
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen zu erleich-
tern, damit die Gebiete von den entsprechenden Tätigkeiten
dieser Organisationen profitieren können;

19. empfiehlt allen Regierungen, in den Sonderorgani-
sationen und anderen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkte Anstren-
gungen zu unternehmen, damit der Frage der Gewährung von
Hilfe an die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung Vor-
rang eingeräumt wird;

20. ersucht den Generalsekretär, den Sonderorganisa-
tionen und anderen Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter
Maßnahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutio-
nen der Vereinten Nationen behilflich zu sein und mit Unter-
stützung dieser Organisationen einen Bericht zur Vorlage an
die zuständigen Organe zu erstellen, in dem die seit der Ver-
öffentlichung seines vorherigen Berichts ergriffenen Maß-
nahmen zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen,
einschließlich dieser Resolution, erläutert werden;

21. spricht dem Wirtschafts- und Sozialrat ihre Aner-
kennung aus für seine Aussprache und seine Resolution zu
dieser Frage und ersucht ihn, im Benehmen mit dem Sonder-
ausschuss auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordi-
nierung der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisatio-

126 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998,
Supplement No. 21 (E/1998/41), Abschn. III.G.






